
Allgemeine Einkaufsbedingungen der SE Tylose GmbH & Co. KG 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
Für unsere gegenwärtigen und künftigen Bestellungen 
sind ausschließlich nachstehende Vertragsbedingun-
gen maßgebend. Abweichende Bedingungen des 
Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt.  
 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichen-
der Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des 
Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 
 
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niederzulegen. 
 
Ergänzend gelten die im Einzelfall anwendbaren 
gesetzlichen Vorschriften, die INCOTERMS der 
Internationalen Handelskammer in Paris sowie die 
einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumen-
tenakkreditive (ERA) in der jeweils letzten Fassung. 
 
 
2. Bestellung und Vertragsschluss 
 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir nur an 
die von uns schriftlich aufgegebenen Bestellungen 
gebunden. 
Sofern unsere Bestellung nicht innerhalb von 2 Wo-
chen ab Bestelldatum schriftlich bestätigt oder ihr 
innerhalb dieses Zeitraumes durch Lieferung entspro-
chen wird, sind wir nicht mehr an sie gebunden.  
 
Eine abweichende Annahme unserer Bestellung 
durch den Lieferanten bedarf eines ausdrücklichen 
schriftlichen Hinweises. In diesem Fall kommt der 
Vertrag erst mit unserer schriftlichen Zustimmung 
zustande.  
 
Telefonische Bestellungen sowie Bestellungen per 
Telefax oder per e-mail dürfen vom Lieferanten nur 
ausgeführt werden, wenn dies ausdrücklich mit uns 
vereinbart ist.  
 
An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugäng-
lich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die 
Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwen-
den; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns 
unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber 
sind sie geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die 
Regelung von § 10 Abs. (1). 

 
3. Preise 
 
Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. 
Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung 
versteht sich der Preis frei Haus, einschl. Verpackung.  
 
Rechnungen sind in der Währung auszustellen, die 
wir in unseren Bestellungen angeben. Rechnungen 
können nur bearbeitet werden, wenn diese unsere 
Bestellnummer angeben. Falls der Lieferant gegen 
diese Verpflichtung verstößt, haftet er für die Folgen, 
soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu 
vertreten hat. 
 
Sofern nicht anders vereinbart, zahlen wir den Kauf-
preis innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung 
und Rechnungserhalt, mit 2% Skonto oder innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechnungserhalt. 
 
Wir sind berechtigt, Ansprüche aus dem Vertrag ohne 
vorherige schriftliche Einwilligung abzutreten. Der 
Lieferant ist nicht berechtigt, ohne unsere vorherige 
schriftliche Einwilligung Ansprüche aus dem Vertrag 
an Dritte abzutreten. 
 
 
4. Liefertermin und Vertragsstörungen 
 
Die in unseren Bestellungen angegebene Lieferzeit ist 
bindend.  
 
Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schrift-
lich darüber zu verständigen, wenn Umstände eintre-
ten oder ihm erkennbar werden, die eine rechtzeitige 
Lieferung voraussichtlich unmöglich machen.  
 
Kann der Lieferant einen verbindlichen Liefertermin 
nicht mitteilen, so ist er verpflichtet, einen frühesten 
und spätesten Termin zu nennen. 
 
Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzli-
chen Ansprüche zu. 
 
Alle Fälle höherer Gewalt befreien für die Dauer der 
Störung und im Umfang ihrer Wirkung die davon 
betroffene Partei von ihrer jeweiligen Verpflichtung zur 
Lieferung bzw. Abnahme. Wird durch Fälle höherer 
Gewalt die Lieferung bzw. Abnahme um mehr als 
einen Monat verzögert, so ist jede der Parteien unter 
Ausschluss aller weiteren Ansprüche berechtigt, 
hinsichtlich der von der Liefer- bzw. Abnahmestörung 
betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. 
 
 
5. Gefahrenübergang 
 
Der Gefahrenübergang richtet sich nach der verein-
barten Lieferkondition. Soweit keine andere schriftli-
che Vereinbarung getroffen ist, hat die Lieferung frei 
Haus zu erfolgen.  
 



Bei Maschinen und technischen Einrichtungen geht 
die Gefahr erst nach Bestätigung des positiven Ver-
laufs einer Funktionsprüfung auf uns über. 
 
 
6. Qualität 
 
Im Falle einer mangelhaften Lieferung oder Leistung 
oder bei sonstigen Vertragsverletzungen stehen uns 
die gesetzlichen Rechte zu. Wir sind bei Gefahr im 
Verzug oder im Falle hoher Eilbedürftigkeit berechtigt, 
die Mängelbeseitigung auf Kosten des Lieferanten 
selbst vorzunehmen.  
 
Im Hinblick auf Untersuchungs- und Rügepflichten 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
7. Gewerbliche Schutzrechte 
 
Der Lieferant steht dafür ein, dass bei einer bestim-
mungsgemäßen Verwendung der bestellten Ware 
keine Schutzrechte Dritter verletzt werden.  Werden 
wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genom-
men, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes 
schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizu-
stellen. Die Freistellungspflicht des Lieferanten be-
zieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch 
einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 
 
 
8. Produzentenhaftung 
 
Soweit der Lieferant für einen Produktschaden ver-
antwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 
Schadensersatzansprüchen Dritter einschließlich der 
notwendigen Kosten für eine Abwehr solcher Ansprü-
che auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache 
in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich 
gesetzt ist. 
 
Soweit nicht anders vereinbart, ist der Lieferant ver-
pflichtet, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit 
einer Deckungssumme von Euro 5 Mio. pro Perso-
nenschaden/Sachschaden – pauschal – zu unterhal-
ten; stehen uns weitergehende Schadensersatzan-
sprüche zu, so bleiben diese unberührt. 
 
 
9. Eigentumsvorbehalt, Beistellung von Material 
 
Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten 
wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder 
Umbildung durch den Lieferanten werden für uns 
vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache 
(Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
 
Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-

mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbe-
haltssache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den 
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt 
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsa-
che anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der 
Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum überträgt; der 
Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Mitei-
gentum für uns. 
 
An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; 
der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge aus-
schließlich für die Herstellung der von uns bestellten 
Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die 
uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene 
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden 
zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon 
jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versi-
cherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der 
Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen 
etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsar-
beiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. 
Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unter-
lässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatz-
ansprüche unberührt. 
 
Soweit die uns gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) 
zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis 
aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren 
um mehr als 10 % übersteigt, sind wir auf Verlangen 
der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte 
nach unserer Wahl verpflichtet 
 
 
10. Geheimhaltung, Ausführungsunterlagen, 

Spezifikationen 
 
Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildun-
gen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. 
Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen 
Zustimmung offen gelegt werden. Die Geheimhal-
tungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses 
Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den 
überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berech-
nungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Ferti-
gungswissen allgemein bekannt geworden ist. 
 
Der Lieferant wird uns auf Wunsch Pläne, Ausfüh-
rungszeichnungen, technische Berechnungen usw., 
die sich auf den Liefergegenstand beziehen, zur 
Genehmigung vorlegen und uns nach Richtigbefund 
die Datenspeicher bzw. Mutterpausen überlassen, 
soweit wir diese Unterlagen für die übliche Benutzung 
oder Reparaturarbeiten benötigen.  
 
Der Lieferant wird uns auf Verlangen ferner Ersatzteil-
zeichnungen für die wesentlichen Ersatzteile mit 
ausreichenden Angaben zur Beschaffung von Ersatz-
teilen liefern. Durch die Genehmigung solcher Pläne, 
Ausführungszeichnungen, Berechnungen usw. wird 
die Mängelhaftung des Lieferanten nicht berührt. 



Formen, Werkzeuge, Druckvorlagen usw., die uns 
berechnet werden, gehen mit der Bezahlung in unser 
Eigentum über, werden vom Lieferanten unentgeltlich 
für uns verwahrt und sind auf Verlangen an uns 
herauszugeben. 
 
 
11. Produkt- bzw. Verfahrensumstellungen 
 
Lieferanten, mit denen wir in ständigen Geschäftsbe-
ziehungen stehen, sind verpflichtet, uns frühzeitig 
schriftlich zu informieren, falls sie beabsichtigen, 
Produkt- bzw. Verfahrensumstellungen sowie Ände-
rungen der Analysemethoden in Bezug auf von uns 
bezogene Produkte vorzunehmen. 
 
 
12. Umweltschutz, Arbeitsschutz, Unfallver-

hütung und Sicherheit 
 
Der Lieferant ist verpflichtet, 
a) relevante Rechtsvorschriften und Regelwerke 
bezüglich Umweltschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhü-
tung, Transport- und Anlagensicherheit einzuhalten 
b) ein wirksames Managementsystem in den genann-
ten Bereichen zu unterhalten und uns auf Anforderung 
entsprechende Nachweise zur Verfügung zu stellen 
bzw. Einsicht zu gewähren. 
 

13. Allgemeine Bestimmungen 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit 
dieser Bedingungen und des Vertrages im Übrigen 
nicht berührt.  
 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen. 
 
Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Ge-
schäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, 
den Lieferanten auch an seinem Sitzgericht zu verkla-
gen. 
 
Erfüllungsort für die Liefer- bzw. Leistungspflicht des 
Lieferanten ist die von uns angegebene Empfangs-
stelle.  
 
 
Besondere Hinweise: 
 
Falls die Anlieferung der Ware per Bahn erfolgt, 
ist im Feld 13 b des Bahnfrachtbriefes (Referenz-
nummer des Empfängers) unbedingt unsere 
Bestellnummer anzugeben. 
Hinweise des Lieferanten auf mit uns bestehende 
Geschäftsbeziehungen zu Werbezwecken bedür-
fen unserer ausdrücklichen Zustimmung. 
 
Stand: 2005 

 


